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1 Jahresabschlussprüfung von kommunalen Wirtschaftsbetrieben nach 
Abschnitt III Kommunalprüfungsgesetz (KPG M-V)

1.1 Allgemeine Hinweise

(1) Sämtliche Vorschriften, auf die das Grundwerk Bezug nimmt, gelten, sofern 

nichts Abweichendes bestimmt wird, in der jeweils aktuellen Fassung.

(2) Im Schriftverkehr sind stets das Aktenzeichen sowie der Name und die An-

schrift der prüfungspflichtigen Einrichtung anzugeben. Schriftwechsel per E-Mail ist 

ausschließlich an pruefberichte@lrh-mv.de zu richten.

(3) Namens- und Adressänderungen sind dem Landesrechnungshof unverzüglich 

mitzuteilen.

(4) Neben der prüfungspflichtigen Einrichtung haben die Gesellschafter dem Lan-

desrechnungshof die Gründung einer Gesellschaft bzw. das Eingehen einer Beteili-

gung sowie Änderungen der rechtlichen Verhältnisse bei seinen Beteiligungen unver-

züglich unter Beifügung der geänderten Satzungen, Gesellschaftsverträge und Han-

delsregisterauszüge mitzuteilen.

(5) Kommunale Gesellschafter eines Unternehmens oder einer Einrichtung in der 

Rechtsform des privaten Rechts haben nach Maßgabe des § 73 Abs. 1 Nr. 2 KV da-

für Sorge zu tragen, dass in deren Satzung bzw. Gesellschaftsvertrag die Prüfrechte 

nach Abschnitt III KPG verankert werden.

(6) Die gesetzlichen Vertreter von kleinen, mittelgroßen und großen Kapitalgesell-

schaften sowie deren Abschlussprüfer haben den Landesrechnungshof unverzüglich 

über Größenklassenänderungen – auch zu erwartende Änderungen – zu unterrichten 

(vgl. § 267 HGB).

(7) Nach dem Vorliegen des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers kann 

der Jahresabschluss einer kommunalen prüfungspflichtigen Einrichtung von der Ge-

meindevertretung festgestellt werden (vgl. § 40 EigVO). Die Entlastung der Betriebs-

leitung, die Behandlung des Jahresergebnisses sowie die künftige Haushaltsplanung 

sind somit unabhängig vom Zeitpunkt der Weiterleitung des Prüfberichts durch den 

Landesrechnungshof möglich. 
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Analog gilt dies auch für die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung der 

Geschäftsführung und den Beschluss über die Ergebnisverwendung durch die Ge-

sellschafter kleiner kommunaler Kapitalgesellschaften.

(8) Erfüllungsort und Gerichtsstand für die Abschlussprüfer sowie für die kommu-

nale Körperschaft, das prüfungspflichtige Unternehmen und den Landesrechnungs-

hof ist Schwerin.

1.2 Hinweise für die Jahresabschlussprüfer

1.2.1 Fünf-Jahres-Prüfungsturnus

(9) Der Abschlussprüfer (Wirtschaftsprüfer/Wirtschaftsprüfungsgesellschaft)  prüft 

in der Regel die Jahresabschlüsse einer prüfungspflichtigen Einrichtung über einen 

Zeitraum von fünf Jahren fortlaufend. Ein Rechtsanspruch auf eine Wiederbestellung 

innerhalb des fünfjährigen Prüfungsturnus besteht jedoch nicht. Nach Ablauf der fünf 

Jahre ist ein Wechsel vorzunehmen.

(10) Kommt es in Ausnahmefällen aus wichtigem Grund vor Ablauf von fünf Jahren 

zu einem Prüferwechsel, ist vom neuen Abschlussprüfer eine Karenzzeit von min-

destens fünf Jahren zum zuletzt geprüften Jahresabschluss der jeweiligen Einrich-

tung zu gewährleisten.

(11) Die Regelungen zur externen Rotation sind auch anzuwenden, wenn

a) ein  Wirtschaftsprüfer  zu  einer  anderen  Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

wechselt oder eine selbständige Tätigkeit als Wirtschaftsprüfer aufnimmt;

b) der neu zu bestellende Abschlussprüfer mit dem Abschlussprüfer des vor-

hergehenden Jahresabschlusses durch gesellschaftsrechtliche oder sons-

tige  Beziehungen (z. B.  wechselseitige  Personalgestellung  oder  andere 

Fallgestaltungen, die zu einem Netzwerk i. S. v. § 319 b HGB führen) ver-

bunden ist.

1.2.2 Anforderungen an den Abschlussprüfer

(12) Der Abschlussprüfer muss über Kenntnisse der landesrechtlichen Vorschriften 

Mecklenburg-Vorpommerns, insbesondere KPG, KAG, KV, EigVO und EigVOVV ver-
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fügen. Seine ausreichende Erfahrung und Sachkunde über die Prüfung kommunaler 

Unternehmen sowie seine vorhandenen Branchenkenntnisse sind vom Abschluss-

prüfer nachzuweisen (z. B. durch eine – ggf. anonymisierte – Referenzliste).

(13) Der Abschlussprüfer muss im Berufsregister als gesetzlicher Abschlussprüfer 

nach § 38 Nr. 1 h oder Nr. 2 f WPO eingetragen sein.

(14) Für  jede kommunale Beteiligung ist  dem Landesrechnungshof  jährlich eine 

Verpflichtungserklärung  zur  Unabhängigkeit,  Unbefangenheit  und  Unparteilichkeit 

des Abschlussprüfers vorzulegen. Hierfür ist ausschließlich das hier als Anlage 1 zur 

Verfügung gestellte Formblatt (Nr. 57990/2023) zu verwenden.

(15) Der Abschlussprüfer hat den Landesrechnungshof unverzüglich zu unterrich-

ten,  wenn  nach  Vertragsschluss  Nichtprüfungs-/Beratungsleistungen  für  die  prü-

fungspflichtige Einrichtung erbracht werden bzw. sich Gründe für eine Befangenheit 

i. S. d. §§ 319 bis 319 b HGB ergeben.

Die Trennung von Abschlussprüfung und Beratung gilt auch in den Fällen, in denen 

die Beratungsleistungen nicht vom Abschlussprüfer, sondern von einem Dritten er-

bracht werden, mit dem der Abschlussprüfer durch gesellschaftliche oder sonstige 

Beziehungen (z. B. wechselseitige Personalgestellung oder andere Fallgestaltungen, 

die zu einem Netzwerk i. S. v. § 319 b HGB führen) verbunden ist. Dabei bezieht sich 

„Berater“ und „Abschlussprüfer“ nicht nur auf die zeichnungsberechtigten Personen, 

sondern auch auf die eingesetzten Mitarbeiter.

(16) Sofern es sich um eine schädliche Nichtprüfungs-/Beratungsleistung handelt 

oder Ausschlussgründe i. S. v. § 319 Abs. 2 bis 4 HGB vorliegen, kann der Landes-

rechnungshof einen bereits bestehenden Vertrag über die Jahresabschlussprüfung 

unverzüglich beenden bzw. von einer Wiederbestellung innerhalb des verbleibenden 

Prüfungsturnus absehen.

1.2.3 Prüfungsumfang

(17) Der  Abschlussprüfer  ist  verpflichtet,  die  Jahresabschlussprüfung nach den 

Vorschriften des KPG und des Grundwerkes (inkl. Anlagen) sowie nach dem berufs -

üblichen Verfahren, wie z. B. WPO und BS WP/vBP, durchzuführen. Die Prüfung 

umfasst neben den in § 317 HGB bezeichneten Gegenständen auch die Prüfung der 
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Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftli -

chen Verhältnisse. Der Prüfungsauftrag schließt die Prüfung nach § 53 Abs. 1 HGrG 

ein. Die Prüfung und die Berichterstattung haben auf Grundlage der Vorschriften der 

§§ 316 ff. HGB zu erfolgen.

(18) Soweit mit den gesetzlichen Bestimmungen für die Jahresabschlussprüfung 

nach dem KPG und diesen Vertragsbedingungen vereinbar,  gelten die Prüfungs-

standards des IDW über die Grundsätze ordnungsgemäßer Durchführung von Ab-

schlussprüfungen,  die  Grundsätze  ordnungsgemäßer  Berichterstattung  bei  Ab-

schlussprüfungen, die Grundsätze für die Erteilung von Bestätigungsvermerken bei 

Abschlussprüfungen sowie über die Berichterstattung über die Erweiterung der Ab-

schlussprüfung nach § 53 HGrG. Die in der Anlage zu VV zu § 68 LHO bekannt ge-

gebenen Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG sind ent-

sprechend anzuwenden.

(19) Der Landesrechnungshof kann den Prüfungsumfang erweitern bzw. besonde-

re Prüfungsschwerpunkte setzen. Erweiterungen und Prüfungsschwerpunkte sind im 

Prüfbericht wörtlich festzuhalten.

Prüfungsschwerpunkte sind vom Abschlussprüfer im Rahmen seines Auftrages zur 

Jahresabschlussprüfung zu bearbeiten. Es handelt sich insoweit grundsätzlich nicht  

um eine Prüfungserweiterung, die höhere Prüfungshonorare oder Nachberechnun-

gen rechtfertigen könnte.

1.2.4 Durchführung der Prüfung

(20) Ergeben sich während der Prüfung Anhaltspunkte für Verfehlungen, wird die 

Unabhängigkeit des Abschlussprüfers gefährdet oder muss die Prüfung wegen sons-

tiger  Prüfungshemmnisse  unterbrochen werden,  hat  der  Abschlussprüfer  die  prü-

fungspflichtige Einrichtung und den Landesrechnungshof sofort zu benachrichtigen.

(21) Der Abschlussprüfer hat eine Verletzung der Aufklärungs- und Nachweispflich-

ten nach § 320 HGB dem Landesrechnungshof unverzüglich anzuzeigen.

(22) Der Gesellschafter, der Landesrechnungshof, die zuständige Rechtsaufsichts-

behörde und das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung können sich jeder-

zeit über den Stand der Prüfung unterrichten lassen.
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1.2.5 Anzeige von Mehraufwand

(23) Angebote zur Durchführung von Jahresabschlussprüfungen kommunaler Wirt-

schaftsbetriebe sind dem Auftrag entsprechend realistisch zu kalkulieren, um Nach-

berechnungen zu vermeiden. Den erhöhten Aufwand zur Prüfung der Nachkalkulatio-

nen bei  gebühren- bzw. entgeltfinanzierten Einrichtungen hat  der Abschlussprüfer 

bereits bei der Kalkulation seines Angebots zu berücksichtigen.

(24) Bei Eintritt nicht vorhersehbarer Umstände bei der prüfungspflichtigen Einrich-

tung i. S. v.  § 43 Abs. 2 BS WP/vBP, die zu einer erheblichen Erhöhung des Auf-

wands des Abschlussprüfers führen, sind der Landesrechnungshof und die prüfungs-

pflichtige Einrichtung unverzüglich über den Grund und die voraussichtliche Höhe 

des Mehraufwands schriftlich zu unterrichten.

1.2.6 Schlussbesprechung

(25) Die  Schlussbesprechung soll  spätestens  vier  Wochen nach  Abschluss  der 

Prüfung erfolgen.  Der  Abschlussprüfer  stimmt den Termin für  die Schlussbespre-

chung mit der Leitung der prüfungspflichtigen Einrichtung ab.

(26) Hat der Landesrechnungshof im Vorfeld erklärt,  dass er an der Schlussbe-

sprechung teilnehmen wird, hat die Terminabstimmung im Einvernehmen mit dem 

Landesrechnungshof zu erfolgen. In dem Fall ist dem Landesrechnungshof der Ent-

wurf  des Prüfberichts sowie die vorgesehene Fassung des Bestätigungsvermerks 

oder des Vermerkes über dessen Versagung mindestens zwei Wochen vor dem Ter-

min der Schlussbesprechung zuzuleiten.

1.2.7 Prüfbericht

(27) Bei der Abfassung des Prüfberichts sind die in der Anlage 3 beigefügten Hin-

weise zu beachten. Der Prüfbericht ist entsprechend der Anlage 5 bzw. 6 zu struktu-

rieren. Weitergehende Darstellungen oder Übersichten, die zweckdienlich sind, wer-

den in das Ermessen des Abschlussprüfers gestellt.

(28) Der Abschlussprüfer hat den Bestätigungsvermerk gem. IDW PS 400 i. V. m. 

IDW PH 9.400.3 unter Verwendung der Formulierungsempfehlungen des IDW zu er-

teilen. Im Bestätigungsvermerk sind gemäß § 14 Abs. 2 KPG auch Aussagen zu den 

wirtschaftlichen  Verhältnissen  der  prüfungspflichtigen  kommunalen  Einrichtung  zu 
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treffen. Der in der Musterfassung hierzu enthaltene Satz ist ggf. entsprechend den in 

der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen anzupassen. Der Bestätigungsvermerk des 

Abschlussprüfers oder der Vermerk über die Versagung des Bestätigungsvermerks 

ist zu siegeln (§ 48 WPO) und unter Angabe von Ort und Tag handschriftlich zu un-

terzeichnen. Neben der Wiedergabe des Bestätigungsvermerks ist der Bestätigungs-

vermerk im Prüfbericht als Anlage beizufügen.

(29) Der Abschlussprüfer leitet dem Landesrechnungshof den Prüfbericht innerhalb 

von acht Wochen nach Abschluss der Prüfung in zweifacher Ausfertigung  und zu-

sätzlich als durchsuchbare (z. B. OCR-fähige) pdf-Datei per E-Mail an  pruefberich-

te@lrh-mv.de zu.

1.2.8 Abrechnung

(30) Der Abschlussprüfer übersendet der prüfungspflichtigen Einrichtung die Rech-

nung über  das Prüfungshonorar  und gleichzeitig  eine Kopie an den Landesrech-

nungshof.

(31) Die Zahlung der Honorarrechnung gilt nicht als Abnahme des Werkes. Sie er-

folgt unter dem stillschweigenden Vorbehalt, dass sich keine nachträglichen Bean-

standungen der Prüfungsleistung ergeben.

(32) Nachforderungen wegen eines nicht gegenüber der prüfungspflichtigen Ein-

richtung und dem Landesrechnungshof angezeigten Mehraufwands verstoßen gegen 

den Vertrag über  die  Jahresabschlussprüfung (vgl.  Tz. 24).  Die  prüfungspflichtige 

Einrichtung ist nicht verpflichtet, diese zu bezahlen.

1.3 Hinweise für die prüfungspflichtigen Einrichtungen

1.3.1 Beauftragung des Abschlussprüfers

(33) Zu  Beginn  des  Prüfungsturnus  hat  die  prüfungspflichtige  Einrichtung  die 

Durchführung der Jahresabschlussprüfung unter Beachtung der vergaberechtlichen 

Regelungen und der Vorgaben in Abschnitt 1.2 „Hinweise für die Jahresabschluss-

prüfer“ auszuschreiben.
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(34) Die prüfungspflichtige Einrichtung legt dem Landesrechnungshof ihren Aus-

wahlvorschlag unter Nennung des Namens und der Anschrift des Abschlussprüfers 

zusammen mit einer aktuellen Verpflichtungserklärung des Abschlussprüfers zur Un-

abhängigkeit, Unbefangenheit und Unparteilichkeit, einer Übersicht über  alle einge-

holten Angebote  sowie einer Kopie der Angebotskalkulation des vorgeschlagenen 

Abschlussprüfers vor. 

(35) Der Landesrechnungshof prüft den Auswahlvorschlag und beauftragt den Ab-

schlussprüfer  mit  der  Vornahme  der  Jahresabschlussprüfung  im  Namen  und  für 

Rechnung  der  prüfungspflichtigen  Einrichtung.  Er  behält  sich  vor,  die  Ausschrei-

bungsunterlagen im Einzelfall anzufordern.

1.3.2 Herstellen der Prüfungsbereitschaft

(36) Bei Prüfungsbeginn muss die Prüfungsbereitschaft gegeben sein, um Verzö-

gerungen im Prüfungsablauf und daraus resultierende Mehraufwandsberechnungen 

durch den Abschlussprüfer zu vermeiden. Das bedeutet, dass die prüfungspflichtige 

Einrichtung dem Abschlussprüfer zum vereinbarten Termin sämtliche Prüfungsunter-

lagen vollständig vorzulegen hat. Den Termin hat der Abschlussprüfer mit der prü-

fungspflichtigen Einrichtung rechtzeitig vor Beginn der Jahresabschlussprüfung abzu-

stimmen und mitzuteilen, welche Unterlagen ihm in welcher Form bis wann vorzule-

gen sind. Die in der Anlage 4 aufgeführten Unterlagen dienen als Anhaltspunkt und 

ersetzen nicht die konkrete Abstimmung mit dem Abschlussprüfer.

(37) Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die in Anlage 3 enthaltenen 

Hinweise zu beachten.

1.3.3 Prüfung der Honorarrechnung

(38) Die prüfungspflichtige Einrichtung hat die Honorarrechnung vor ihrer Bezah-

lung auf sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prüfen. 

(39) Die prüfungspflichtige Einrichtung ist nicht verpflichtet, einen im Vorfeld nicht 

angezeigten und der Höhe nach nicht bestimmten Mehraufwand zu bezahlen (vgl. 

Tz. 24 i. V. m. Tz. 32).
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1.3.4 Bekanntgabe und Offenlegung

(40) Nachdem der Landesrechnungshof den Prüfbericht gemäß § 14 Abs. 4 KPG 

weitergeleitet hat, ist dieser zusammen mit dem Übersendungsschreiben des Lan-

desrechnungshofes und den weiteren Unterlagen gemäß § 14 Abs. 5 KPG bekannt 

zu machen und offenzulegen.  Die Offenlegungsvorschriften für kleine Kapitalgesell-

schaften sind auch von Kleinstkapitalgesellschaften anzuwenden.

Sofern der Landesrechnungshof eigene Feststellungen zum Prüfbericht und zum Be-

stätigungsvermerk trifft (Feststellungsvermerk nach § 14 Abs. 4 KPG), teilt er dies in 

seinem Übersendungsschreiben mit.

1.4 Hinweise für die Rechtsaufsichtsbehörde der kommunalen Beteiligung

(41) Die zuständigen Rechtsaufsichtsbehörden (kommunale Beteiligungen) haben 

dem Landesrechnungshof auf Anfrage alle prüfungspflichtigen Einrichtungen nach 

Abschnitt III KPG und alle in ihrem Zuständigkeitsbereich existierenden mittelgroßen 

und großen kommunalen Kapitalgesellschaften mitzuteilen, die ihr nach § 77 KV an-

gezeigt worden sind.
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Grundwerk Stand: 19. Dezember 2023

2 Jahresabschlussprüfung von Unternehmen mit Beteiligung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern (Landesbeteiligungen)

2.1 Allgemeine Hinweise

(42) Im Schriftverkehr  sind stets das Aktenzeichen sowie der Name und die An-

schrift der jeweiligen Landesbeteiligung anzugeben.

(43) Namens- und Adressänderungen sind dem Landesrechnungshof unverzüglich 

mitzuteilen.

(44) Die  zuständige  oberste  Landesbehörde  hat dem  Landesrechnungshof  die 

Gründung einer Gesellschaft bzw. das Eingehen einer Beteiligung sowie Änderungen 

der rechtlichen Verhältnisse bei seinen Beteiligungen unverzüglich unter Beifügung 

der geänderten Satzungen, Gesellschaftsverträge und Handelsregisterauszüge mit-

zuteilen (vgl. § 102 Abs. 1 Nr. 3 LHO).

(45) Bei  jeder Landesbeteiligung hat die zuständige  oberste Landesbehörde ge-

mäß § 67 LHO darauf hinzuwirken, dass dem Land in der Satzung oder im Gesell-

schaftsvertrag die Befugnisse nach den §§ 53 und 54 HGrG eingeräumt werden.

2.2 Hinweise für die Jahresabschlussprüfer

2.2.1 Fünf-Jahres-Prüfungsturnus

(46) Es gelten die im Abschnitt 1.2.1 festgelegten Bestimmungen zum Prüfungstur-

nus.

2.2.2 Anforderungen an den Abschlussprüfer

(47) Es gelten die in Abschnitt 1.2.2 festgelegten Bestimmungen entsprechend mit 

der Maßgabe, dass der Abschlussprüfer über Kenntnisse der landesrechtlichen Vor-

schriften Mecklenburg-Vorpommerns, insbesondere der LHO sowie der dazugehöri-

gen Verwaltungsvorschriften verfügen muss. 

(48) Für jede Prüfung bei einer Landesbeteiligung ist dem Landesrechnungshof – 

über die zuständige oberste Landesbehörde – jährlich eine Verpflichtungserklärung 

zur Unabhängigkeit, Unbefangenheit und Unparteilichkeit des Abschlussprüfers vor-
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Jahresabschlussprüfung von Unternehmen mit Beteiligung des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
(Landesbeteiligungen)

zulegen (vgl. § 68 Abs. 1 Satz 2 LHO). Hierfür ist ausschließlich das hier als Anla-

ge 1 zur Verfügung gestellte Formblatt (Nr. 57990/2023) zu verwenden.

2.2.3 Prüfungsumfang

(49) Bei Landesbeteiligungen bestimmt sich der Prüfungsumfang nach den Vorga-

ben in den §§ 65 bis 68 LHO. Die in der Anlage zu VV zu § 68 LHO bekannt gege-

benen Grundsätze für die Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG sind anzu-

wenden.

2.2.4 Prüfbericht

(50) Bei Landesbeteiligungen erfolgt die Unterrichtung des Landesrechnungshofes 

gemäß § 69 LHO durch die zuständige oberste Landesbehörde.
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